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Antrag zur Sache  

Beschlussvorlage B -7044/2019 

Die Stadtverordneten mögen die nachfolgende Beschlussfassung wie folgt ändern bzw. hinzufügen. 

§ 1 / Absatz (3) 

Präsentationsunterlagen sind der Stadtverordnetenversammlung medial per Ratsinformationssystem 

und /oder per Papier als Tischvorlage spätestens am Tag der Stadtverordnetenversammlung oder des 

jeweiligen Ausschusses zur Verfügung zu stellen.  

Begründung:  

Um die bestmögliche Nachbereitung einer Präsentation zu erreichen, sei es direkt in der Diskussion 

danach oder in der Fraktionsarbeit, ist es notwendig Notizen auf diesen Präsentationsunterlagen zu 

fertigen.  

 

§ 3 / 5. Zeile  

Bitte den Textabschnitt ändern:  

„ wenn sie mindestens 3 Werktage vor Beginn der Stadtverordnetenversammlung 

Begründung:  

Aktuelle insbesondere zeitkritische Vorschläge benötigen die umgehende Möglichkeit zur Aufnahme 

in die Stadtverordnetenversammlung. 

 

§ 4 / Absatz (3) 

Der Tagesordnungspunkt „e) Einwendung gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der 

vorherigen Sitzung“ soll nach dem Tagesordnungspunkt „b) Feststellung der Tagesordnung“ 

eingegliedert werden.   

Begründung:  

Die Reihenfolge ist schlüssiger, da auch die Einwendung gegen die Niederschrift ein einzelner 

Tagesordnungspunkt ist.  

 

§ 4 / Absatz (7)  

Der letzte Satz darf heißen: 

Vorlagen und Informationen der Verwaltung und der Fraktionen sind von der Regelung des Satzes 1 

ausgenommen.  

Begrünung:  



Zur besseren Informationsvermittlung und damit Arbeitsmöglichkeit für die Stadtverordneten sollte 

auch den Fraktionen die Möglichkeit eingeräumt werden, Schriftstücke in der 

Stadtverordnetenversammlung zu verteilen oder Präsentationen zu den Anträgen etc. zu halten, wie 

es auch der Verwaltung möglich ist.  

 

§ 5 / Absatz (3) 

Die Uhrzeit auf 21.00 Uhr ändern und den Satz ergänzen. In Ausnahmefällen kann die Sitzungsdauer 

mit mehrheitlicher Abstimmung auf 22.00 Uhr verlängert werden.   

Begründung:  

Der Sitzungsverlauf kann strukturierter geplant, Vorträge zeitlich gestrafft und somit eine kürzere 

Versammlungszeit erreicht werden. In Ausnahmefällen kann es geboten und sinnvoll sein, die 

Themen taggleich  abzuschließen. Hierzu bedarf es jedoch der mehrheitlichen Zustimmung der 

Stadtverordnetenversammlung/ des jeweiligen Ausschusses.  

 

§ 6 Absatz (2) 

Der vorletzte Satz darf geändert heißen:  

Die Redezeit ist möglichst auf fünf Minuten zu beschränken. 

Der letzte Satz ist zu streichen:  

Zu einem Tagesordnungspunkt wird einem Redner nur zweimal das Wort erteilt.  

Begründung:  

Die Einschränkung der Redezeit und der Anzahl der Redemöglichkeit (Wortmeldungen) ist für eine 

konstruktive lösungsorientierte Diskussion kontraproduktiv.  

 

§ 11 Absatz (3)  

Dieser Satz darf heißen:  

Die einzelnen Anfragen, Anregungen und Vorschläge im Tagesordnungspunkt „Anfragen, Anregungen 

und Vorschläge von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung“ sollten jeweils auf max. 2-3 

Minuten beschränkt sein.   

Begründung:  

Hier geht es weniger um die Quantität als vielmehr um die Qualität der Anfragen und daher ist eine 

zeitliche gesamt Beschränkung wenig nötig.  

 

§ 12 Absatz (4)  

Die Streichung „innerhalb von 10 Tagen“ ist zurückzunehmen. 

Begründung:  

Zur guten Nachbereitung ist eine kurzfristige Protokollierung notwendig.  



 

§ 15 Absatz (4) 

Dieser Satz darf heißen:  

Die Niederschrift über die Sitzungen der Ausschüsse erhalten die Mitglieder der jeweiligen 

Ausschüsse und alle Stadtverordneten spätestens mit der Ladung zur nächsten 

Stadtverordnetenversammlung. Fehlt diese Niederschrift, so muss ein betroffener 

Tagesordnungspunkt auf die nächste Stadtverordnetenversammlung verschoben werden.  

Begründung: 

Für eine Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung benötigt jedes Mitglied die frühzeitige 

Bereitstellung der Niederschrift, um alle Aussagen und Beweggründe aus dem hierzu beratenden 

Ausschüssen für sich zu prüfen und dann gut informiert und sachgerecht beschließen zu können.  

Nadine Walbrach 

Fraktionsvorsitzende CDU/FWL/FDP 


